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in der Gemeinde Detzem 

Kreis Trier-Saarburg 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde Detzem möchte den Bereich des alten Sportplatzes, der nun seit vielen Jah-
ren nicht mehr genutzt wird, zukünftig einer Bebauung zuführen und hat deshalb beschlos-
sen, einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen. Die Aufstellung des Bebauungs-
planes erfolgte gemäß § 13b BauGB "Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das be-
schleunigte Verfahren". 
 
Trotzdem wurde seitens der Gemeinde eine frühzeitige Behördenbeteiligung im Herbst 
2017 durchgeführt, die im Wesentlichen zur Grundlagenermittlung diente. Am 07.12.2017 
wurde der Entwurf des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der Stellungnahme aus 
dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren vom Gemeinderat Detzem angenommen und die 
Durchführung des Beteiligungsverfahrens nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB be-
schlossen. Das Beteiligungsverfahren wurde somit vom 27.12.2017 bis 26.01.2018 durch-
geführt. Dabei hatten sowohl die Öffentlichkeit als auch die Behörden genügend Zeit sich 
zum vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes zu äußern und entsprechende Stellung-
nahmen abzugeben. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Prüfung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Deworastraße 8 
54290 Trier 

19.01.2018 Hinweise 

2.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Dienststelle Trier 
Gartenfeldstraße 12a 
54295 Trier 

09.01.2018 Hinweise 

3.  SGD Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Deworastraße 8 
54290 Trier 

03.01.2018 Hinweise 

4.  Landesamtes für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

25.01.2018 Hinweise 

5.  Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland 
Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Außen-
stelle Trier 
Weimarer Allee 1 
54290 Trier 

24.01.2018 Hinweise 

6.  Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region 
Trier 
Löwenbrückener Straße 13/14 
54290 Trier 

22.11.2018 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

7.  Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt 
Willy-Brandt-Platz 1 
54290 Trier 

26.01.2018 Hinweise und Anregun-
gen 

 

Nr. Öffentlichkeitsbeteiligung Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Herrn Rainer Löwen 
Bahnhofstraße 7 
54340 Detzem 

19.01.2018 Hinweise 

2.  Herren Hans-Peter und Johannes Freis 
Thörnicher Straße 17 
54340 Detzem 

16.01.2018 Hinweise 

 
 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen, die zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung ab-
gedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die 
Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Originalstel-
lungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich eingesehen werden. 
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft, Bodenschutz, Trier vom 19.01.2018  
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass das mit dem Schreiben vom 12.10.2017 geforderte Entwässerungs-
konzept bislang noch nicht vorliege und deshalb eine abschließende Stellungnahme noch 
nicht möglich sei. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Muldenversickerung um 
einen wasserrechtlichen Einleitungstatbestand handele, für den rechtzeitig zu Baubeginn 
eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen sei. 
 
Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Entwässerungskonzept wird rechtzeitig der 
SGD vorgelegt und abgestimmt. Die wasserrechtliche Erlaubnis wird rechtzeitig beantragt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 1 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
2.2 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Trier, 

vom 09.01.2018 
 
Sachbericht: 
 
Es wird empfohlen, dass zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes die Hinweise aufzu-
nehmen sind, dass durch die angrenzenden weinbaulichen Nutzungen es zu temporären 
Geruchs- und Geräuschentwicklungen sowie zu einer Abdrift von Spritzmitteln kommen 
könne, die von den zukünftigen Anwohnern im Rahmen der guten fachlichen Praxis zu 
dulden seien.  
 
Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
Kenntnisnahme. Der Einsatz von Spritzmitteln ist gesetzlich geregelt. Die Geruchs- und 
Geräuschentwicklungen durch die Landwirtschaft sind in einer ländlich geprägten Gemein-
de zu dulden. Eine Berücksichtigung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 2 
Stimmenthaltungen: - 
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2.3 Stellungnahme der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Trier vom 
03.01.2018 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
Der Hinweis, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen Hinweise zu Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten 
und Luftwärmepumpen sowie Mini-Blockheizkraftwerken werden zur Kenntnis genommen, 
sind jedoch nicht Inhalt der Bauleitplanung. Eine Berücksichtigung im Bebauungsplan ist 
deshalb nicht erforderlich.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: 1 
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2.4 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz vom 
25.01.2018 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
Die Hinweise, dass hier weder aktueller noch ehemaliger Bergbau dokumentiert ist, werden 
zur Kenntnis genommen. Dass die in den Unterlagen bereits aufgeführten Bodenschutz-
Normen fachlich bestätigt werden, wird zur Kenntnis genommen. Ein Informieren des Geo-
logischen Landesamtes über Baugrundgutachten ist aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich. Die Hinweise, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände bestehen, und 
dass die zu Radon getroffenen Aussagen fachlich bestätigt werden, werden ebenfalls zur 
Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung ist nicht erforderlich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 9 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
 
 
2.5 Stellungnahme der Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland Pfalz, Direktion 

Landesarchäologie, Außenstelle Trier vom 24.01.2018 
 
Sachbericht: 
 
Es wird nochmals auf die Stellungnahme vom 13.09.2017 zum frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren hingewiesen. Damals wurde auf einen nordwestlich liegenden Bestattungsplatz, 
der von der Bronze- bis in die römische Zeit belegt wurde, hingewiesen. Des Weiteren wird 
auf verschiedene Punkte bei Baumaßnahmen hingewiesen. 
 
Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu dem Gräberfeld werden in den Unterlagen redaktionell er-
gänzt. Die sonstigen allgemeinen Hinweise sind in den Unterlagen bereits enthalten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 9 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
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2.6 Stellungnahme des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.), 
Trier vom 22.01.2018 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass gegen das Bebauungsplanverfahren seitens der A.R.T. keine Beden-
ken oder Anregungen bestehen. 
 
Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
2.7 Stellungnahme der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Kreisentwicklung, Bauen 

und Umwelt, Trier vom 26.01.2018 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
In den Unterlagen ist bereits in Punkt 7 ausreichend erläutert, warum ein Bebauungsplan 
gemäß § 1b BauGB aufgestellt wird. Die Formulierung wird jedoch redaktionell mit folgen-
dem Wortlaut präzisiert: (letzter Absatz unter Punkt 7 "… und dient der Wohnnutzung"). 
 
Der Empfehlung zu gestalterischen Festsetzungen der Kreisverwaltung wird nicht gefolgt. 
Es sind ausreichend gestalterische Festsetzungen durch den Gemeinderat festgelegt wor-
den, die sich an den Festsetzungen des benachbarten Baugebietes orientieren und die 
sich insbesondere wegen der Lage im Landschaftsschutzgebiet bewährt haben.  
 
Die Hinweise zur Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde werden ebenfalls zur 
Kenntnis genommen. Da keine Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 13b in Verbindung mit 
§ 13a erforderlich sind, sind diese nur als Hinweise formuliert und dienen lediglich als An-
regung. Um hier Missverständnissen vorzubeugen, wird zu Hinweis das Wort Empfehlun-
gen redaktionell ergänzt. Eine Benennung einer konkreten Baumart wird ebenfalls nicht 
vorgenommen. Das ist nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Es erfolgt eine spätere Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde, welche Baumarten hinsichtlich des Artenschut-
zes hier eingesetzt werden sollten. 
 
Die Hinweise zur Flächengröße werden redaktionell korrigiert. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 2 
Stimmenthaltungen: - 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
3.1 Stellungnahme von Herrn Rainer Löwen, Detzem vom 19.01.2018 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
Die Hinweise zum Baubedarf der Gemeinde werden zur Kenntnis genommen und zurück-
gewiesen. Die Gemeinde Detzem hat aktuell einen Bedarf an Wohnbauflächen, die mit 
diesem Neubaugebiet befriedigt werden sollen. Die Bedenken hinsichtlich des zusätzlichen 
Verkehrs aus dem Baugebiet werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen, da 
aufgrund des kleinen Baugebietes (lediglich acht Baustellen) nur eine unwesentliche Zu-
nahme des Verkehrs zu erwarten ist und somit keine wesentliche Beeinträchtigung der 
benachbarten Wohngebiete entstehen wird. Das wurde in den Unterlagen ausreichend 
dargestellt. Die hierdurch entstehenden Immissionspegel bleiben weit unter den Richtlinien 
der DIN 18005. 
 
Die Hinweise zum Zufluss von Wassermassen aus den oberhalb liegenden Flächen wer-
den zur Kenntnis genommen. Im Regenwasserbewirtschaftungskonzept erfolgt ein ent-
sprechender Nachweis, dass hier keine Konflikte entstehen. Dies wird mit der entspre-
chenden Fachbehörde abgestimmt und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen fest-
gelegt, sodass keine Überlastungen des Kanals entstehen werden.  
 
Die Hinweise hinsichtlich der Weinbergbewirtschaftung bezüglich Spritzung werden zur 
Kenntnis genommen und zurückgewiesen. Im Bebauungsplan sind ausreichend öffentliche 
Flächen festgesetzt, die dies ermöglichen, sodass keine Änderung der Planung erforderlich 
ist. Es werden ausreichend Grünstreifen festgelegt, die eine Abdrift der Spritzmittel bei un-
günstigen Windverhältnissen minimieren. Auch dies ist in den Unterlagen ausreichend dar-
gestellt. Zudem besteht die Erfordernis der gegenseitigen Rücksichtnahme. Der Einsatz 
von Spritzmitteln ist gesetzlich geregelt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 1 
Stimmenthaltungen: 1 
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3.2 Stellungnahme von den Herren Hans-Peter und Johannes Freis, Detzem vom 
16.01.2018 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Berücksichtigung der Planung: 
 
Die Hinweise zu Pflanzenschutz, Lärmbelästigung und Staubentwicklung aus der Bewirt-
schaftung der angrenzenden Weinbergflächen werden zur Kenntnis genommen. Es wurden 
ausreichend Maßnahmen ergriffen, um hier eine Konfliktlösung herbeizuführen. Durch die 
Eingrünungsmaßnahmen wird eine Abdrift der Spritzmittel wesentlich minimiert. In den 
Unterlagen sind diese Konflikte ausreichend dargestellt. Es wird auf die Erfordernis der 
gegenseitigen Rücksichtnahme und die rechtlichen Vorgaben beim Einsatz von Spritzmit-
teln hingewiesen. Die Hinweise zu den Grünflächen und Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern in Bezug auf Fröste und Vogelfraß werden zur Kenntnis genom-
men und als unbegründet zurückgewiesen. Hier sind keine gravierenden Schäden auf den 
angrenzenden Weinbergen zu erwarten. Die Hinweise hinsichtlich der Schmutzwasserab-
leitung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Geruchsbelästigung ist jedoch nicht 
Inhalt der Bauleitplanung und ist mit den Betreibern der Anlagen (Verbandsgemeindewerke 
Schweich) abzuklären. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 5 
Nein-Stimmen: 3 
Stimmenthaltungen: 1 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Detzem hat am 27.02.2018 die Anregungen und Hinweise 
aus dem Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 im § 4 Abs. 2 BauGB beraten, geprüft und 
sachgerecht untereinander abgewogen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 2 
Stimmenthaltungen: - 
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